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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

 
1. Einkommensteuer: Inländische Steuerpflicht von EU-Geldern im Rahmen von 

Frontex-Einsätzen 
Urteil vom 16.05.2024, Az: VI R 31/21  

2. Verfahrensrecht: Klagebefugnis der inländischen Feststellungsbeteiligten einer 
ausländischen PersG bei Streit über die Auslegung und Anerkennung der Ge-
winnverteilungsabrede 
Urteil vom 16.04.2024, Az: VIII R 3/21  

3. Verfahrensrecht: Anforderungen an einen gerichtlichen Durchsuchungsbe-
schluss zur Unterbrechung der Verfolgungsverjährung und zur Auflösung der 
Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 7 AO 
Urteil vom 31.01.2024, Az: X R 7/22  

4. Verfahrensrecht: Mitwirkungspflichten des leistenden Unternehmers bei Ab-
tretungen in Bauträgerfällen 
Urteil vom 17.04.2024, Az: XI R 16/22  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Einkommensteuer: Inländische Steuerpflicht von EU-Geldern im Rahmen von 

Frontex-Einsätzen 
Urteil vom 16.05.2024, Az: VI R 31/21 
Gelder der Europäischen Union, die an einen Polizeibeamten mit Wohnsitz im Inland 
für dessen Tätigkeit im Rahmen von Frontex-Einsätzen in Griechenland gezahlt wer-
den, unterliegen der inländischen Steuerpflicht. 
 

  
2. Verfahrensrecht: Klagebefugnis der inländischen Feststellungsbeteiligten einer 

ausländischen PersG bei Streit über die Auslegung und Anerkennung der Ge-
winnverteilungsabrede 
Urteil vom 16.04.2024, Az: VIII R 3/21 
1. Eine Klagebefugnis der inländischen Feststellungsbeteiligten einer ausländischen 
(Fonds-)Personengesellschaft gemäß § 48 Abs. 1 Nr. 4 der Finanzgerichtsordnung 
(FGO) ist gegeben, wenn über die Auslegung und steuerrechtliche Anerkennung der 
Gewinnverteilungsabrede Streit besteht. 
 
2. Die Klagebefugnis der Gesellschafter entfällt auch nicht deshalb zugunsten einer al-
leinigen Klagebefugnis der Gesellschaft gemäß § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO, weil das Fi-
nanzamt aus der Nichtanerkennung der Gewinnverteilungsabrede den Schluss zieht, 
dass kapital-disproportionale Gewinnanteile aus einem Carried Interest auf Ebene der 
Fondsgesellschaft als Tätigkeitsvergütungen und Aufwendungen der Gesellschaft zu 



 

bbh Fortbildung GmbH Steuern und Wirtschaftsrecht  Seite - 2 - 
 
 

behandeln sind und dies in der Ermittlung der festzustellenden Einkünfte auf der Ge-
sellschaftsebene berücksichtigt wird. 
 

  
3. Verfahrensrecht: Anforderungen an einen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss 

zur Unterbrechung der Verfolgungsverjährung und zur Auflösung der Ablauf-
hemmung nach § 171 Abs. 7 AO 
Urteil vom 31.01.2024, Az: X R 7/22 
1. Nur Beschlagnahme- oder Durchsuchungsanordnungen der Verfolgungsbehörde 
oder des Richters unterbrechen nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Ordnungswidrigkei-
tengesetzes (OWiG) die Verfolgungsverjährung, nicht aber Anordnungen der Ermitt-
lungspersonen der Staatsanwaltschaft. 
 
2. Durchsuchungsanordnungen müssen angesichts ihrer Grundrechtsrelevanz inhaltli-
che Mindestanforderungen erfüllen (unter anderem tatsächliche Angaben über den 
Tatvorwurf, Angabe der Art und des denkbaren Inhalts der Beweismittel, denen die 
Durchsuchung gilt). Sind diese inhaltlichen Mindestanforderungen nicht erfüllt, hat 
eine Durchsuchungsanordnung nicht die in § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 OWiG vorgese-
hene verjährungsunterbrechende Wirkung. 
 
3. Wenn es für die Frage, ob eine Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 7 der Abgaben-
ordnung eingetreten ist, auf die verjährungsunterbrechende Wirkung einer Durchsu-
chungsanordnung ankommt, hat das Finanzgericht Feststellungen zu treffen, ob darin 
die genannten inhaltlichen Mindestanforderungen erfüllt sind. Dies darf nicht als gege-
ben unterstellt werden. 
 
4. Zwar ist im Steuerfestsetzungsverfahren die Rechtmäßigkeit eines Durchsuchungs-
beschlusses aufgrund der Tatbestandswirkung der Entscheidungen anderer Gerichte 
grundsätzlich nicht überprüfbar. Die Tatbestandswirkung tritt aber nur ein, wenn der 
Beschluss nicht angefochten oder ein Rechtsmittel des Betroffenen zurückgewiesen 
wurde. Das setzt voraus, dass überhaupt Gelegenheit zur Anfechtung des Beschlusses 
bestanden hat. 
 

  
4. Verfahrensrecht: Mitwirkungspflichten des leistenden Unternehmers bei Abtre-

tungen in Bauträgerfällen 
Urteil vom 17.04.2024, Az: XI R 16/22 
1. Im Rahmen der dem leistenden Unternehmer gemäß § 27 Abs. 19 Satz 4 Nr. 4 des 
Umsatzsteuergesetzes obliegenden Mitwirkungspflichten hat dieser alles ihm Zumut-
bare zu tun, um dem Finanzamt die Realisation des abzutretenden Anspruchs gegen 
den Leistungsempfänger auf Zahlung der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer zu er-
möglichen. 
 
2. Eine Verletzung dieser Mitwirkungspflichten, die der Erfüllungswirkung der Abtre-
tung dieser Ansprüche entgegensteht, liegt nicht vor, wenn das Finanzamt ein Abtre-
tungsangebot des leistenden Unternehmers ermessensfehlerhaft ablehnt. 
  

 

 


